REGLEMENT BETRIEBSCUP SFV
_____________________________

1. Zweck

Der Schweizerische Friesenpferde-Verband (SFV) möchte einem breiten Publikum die Vorteile und die Schönheit des Friesenpferdes näher bringen. Neben den Wett-bewerben als Reit- oder Fahrpferden möchte der SFV den Züchtern ermöglichen, ihren Zuchtstall im Betriebscup an der Körung zu präsentieren.
2. Auffuhrbedingungen

Zum Betriebscup zugelassen sind nur selber gezüchtete Friesenpferde, die in einem der Bücher des KFPS in Holland eingetragen sind. Jede Gruppe besteht aus drei Pferden. Zwei davon müssen mindestens 3 Jahre alt sein. Das Geschlecht der 3 Pferde spielt keine Rolle. Die Friesen müssen nicht (mehr) im Besitze des Züchters sein. Es dürfen Pferde am Betriebscup teilnehmen, die sonst nicht an der Körung aufgeführt werden.

3. Anmeldung

Bitte senden sie eine Fotokopie der Abstammungspapiere der 3 am Betriebscup teil-nehmenden Pferde an den Zuchtwart. Der Betriebscup findet ohne Anmeldegebühr statt und nur, wenn sich mindestens drei Gruppen angemeldet haben. Der Betriebscup findet nur an der Hauptkörung im Herbst in Bern statt.
4. Beurteilung

Die Tiere werden als ganze Gruppe von den anwesenden Richtern des KFPS rangiert. Es werden keine Prämien ausgerichtet. Die Resultate erscheinen nicht auf den Abstammungspapieren.

5. Auszeichnung

Jedes teilnehmende Friesenpferd erhält vom SFV einen Flot und eine Plakette. Die Siegergruppe erhält ausserdem vom SFV einen Wanderpokal.
6. Versicherung

Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden.

7. Impfung

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Impfausweise werden wie üblich im Sekretariat der Körung kontrolliert.
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8. Vorführung

Der Besitzer, bzw. der Züchter ist für die Vorführung verantwortlich. Die Vorführung hat in weissen Kleidern wie üblich stattzufinden, mindestens aber weisses Hemd und blaue Jeans.

9. Unklarheiten

Bei Unklarheiten geben Auskunft:

Lars Tiefenbacher

Frank Baumann

10. Ausnahmeregelung 2010

Als einmalige Ausnahme 2010 darf eines der drei Pferde gekauft sein.

11. Schlussbestimmungen

Mit der Anmeldung unterzieht sich der Aussteller den Bestimmungen dieses Reglementes . Ueber Fälle, die im Reglement nicht vorgesehen sind, entscheidet die Zuchtkommission.
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Adetswil, 9. Februar 2010                                Für die Zuchtkommission
                                                                        Lars Tiefenbacher
